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Übergang Schule – Beruf 

Berichterstatterin Dr. Helga Seel, Leiterin des Integrationsamtes beim LVR

I.

Bei behinderten Jugendlichen besteht der Wunsch nach Arbeit genauso wie bei nicht behinderten Jugendlichen. Wir stellen gleichzeitig einen Wandel der Arbeitswelt fest: die Anforderungen in der Berufsausbildung und an die spätere Berufstätigkeit werden wesentlich erhöht, Einfacharbeitsplätze fallen in zunehmendem Maße weg. Für Jugendliche mit Behinderungen werden die Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt immer schwieriger.

II.

Festzustellen ist, dass das Ziel „Förderung des Übergangs von der Schule in den Arbeitsmarkt“ einen hohen Stellenwert erhalten hat, und dass es für die Zielgruppe der behinderten Jugendlichen von den verschiedensten Seiten unterschiedliche Ansätze dazu gibt:

· Der Gesetzgeber hat mit der Novellierung des SGB IX das Ziel als eigenes Handlungsfeld verankert und neue Fördertatbestände geschaffen.

· Es gibt eine ganze Reihe an Arbeitgebern, die die Integration behinderter Jugendlicher als Teil ihrer Unternehmenspolitik vertreten

· Viele Integrationsämter – auch das Integrationsamt des LVR – führen Programme zur Integration von Jugendlichen mit Behinderungen durch. 

· Schulen und überbetriebliche Ausbildungsstätten erproben neue Ansätze.

III.

Was im schulischen Alltag noch nicht die große Rolle gespielt hat, wird beim Abgang aus der Schule von Bedeutung: die Differenzierung der behinderten Jugendlichen. Hier zeigen sich die Auswirkungen unseres gegliederten Systems in Form von Zuständigkeiten der unterschiedlichen Kostenträgern.

Zu unterscheiden sind behinderte Jugendliche, schwerbehinderte Jugendliche und wesentlich behinderte Jugendliche. Ein Unterstützungsbedarf ist in der Regeln bei allen gegeben, Unterstützungsmöglichkeiten sind vorhanden. In Bezug auf die Erbringung der Hilfen und der Übernahme der entstehenden Kosten stellt sich die Frage der Kostenträgerschaft. Auf grund unseres gegliederten Systems haben wir eine ganze Reihe möglicher Kostenträger.  Und jeder  potentielle Kostenträger – ob Rehabilitationsträger oder Integrationsamt – muss sich nach seinen eigenen Leistungsgesetzen richten.

Für das Integrationsamt gelten folgende Voraussetzungen:

Jugendliche mit einer anerkannten Schwerbehinderung oder ihnen gleichgestellte Jugendliche fallen in die Zuständigkeit der Integrationsamtes und können Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben in Anspruch nehmen. 

Speziell auf die Förderung der Ausbildung abgestellt und noch relativ neu sind die Zuschüsse zu Gebühren bei der Berufsausbildung besonders betroffener schwerbehinderter Jugendliche sowie Prämien und Zuschüsse zu den Kosten der Berufsausbildung behinderter Jugendlicher. Damit kann das Integrationsamt – und das ist neu - auch an Jugendliche, die nicht schwerbe-hindert sind, für die Dauer der Berufsausbildung, Leistungen erbringen. Diese richten sich  gerade den Personenkreis der lernbehinderten Jugendlichen oder auch der seelisch behinderten Jugendlichen.

Kritisch zu sehen ist aus Sicht des Integrationsamtes die Eingrenzung der Leistungen auf  Förderung der Regelausbildung iSd Berufsbildungsgesetzes  zusammen. Die Zahlen zeigen eindeutig, dass nur ein Teil der Jugendlichen mit Behinderung eine Regelausbildung durchlaufen kann, ein anderer Teil aber sehr wohl in der Lage ist, eine Ausbildung unterhalb der Regelausbildung zu absolvieren und ein weiterer Teil bei entsprechender Einarbeitung und Begleitung unmittelbar im ersten Arbeitsmarkt eingesetzt werden kann. 

Jeder der drei Zugangswege verdient die bestmögliche Unterstützung. 

Dass die gerade genannten Leistungen an behinderte Jugendliche allein auf die Ausbildung in einem Regelberuf abstellen, ist wohl ein Grund dafür, dass die Leistung bisher kaum nachgefragt bzw. genutzt wird. 

Ein Problemfeld stellt derzeit die Nutzung der Integrationsfachdienste dar; eine ihrer Aufga-ben ist die Beratung und Betreuung beim Übergang von der Schule ins Arbeitsleben. 

Das Integrationsamt stellt im Rahmen seiner Strukturverantwortung sicher, dass es in jedem Arbeitsagenturbezirk einen IFD gibt, der das komplette Beratungsangebot vorhält.

Für die Unterstützung bei der Berufsorientierung und Berufsberatung, die nicht in die originäre Aufgabenzuständigkeit des Integrationsamtes fällt, bedarf es eines Auftrages der Agenturen für Arbeit, die gegen eine Nutzungsgebühr den IFD einschalten können.

Wir machen die Erfahrungen, dass die Agenturen für Arbeit dieses Angebot nicht nutzen, obwohl die Schulen Bedarf für die Hinzuziehung der IFD melden.

IV.

Die Nicht-Nutzung dieser Beratungsmöglichkeit ist aus folgendem Grund zu bedauern:

Je nach Behinderungsart ist die Einstiegsquote in den allgemeinen Arbeitsmarkt sehr unterschiedlich – bei Schulen für Körperbehinderte liegt sie ungleich niedriger als bei den Schulen für Hör- oder Sehbehinderte und bei den Schulen für Sprachbehinderte.

Untersuchungen zeigen aber ganz eindeutig, dass sich die Einstiegsquoten in allen Bereichen entscheidend verbessern, wenn eine zielgerichtete Unterstützung genutzt wird. Das Projekt des LWL „Wege zur Arbeit“ hat nachgewiesen, dass die Eingliederungsquote in einem Betrieb für Abgänger/innen der Westfälischen Schulen für Körperbehinderte bei 3 % lag. Nach drei Projektjahren, in denen eine intensive Nutzung der Integrationsfachdienste erfolgte, liegt das Ergebnis in den Projektschulen bei 12%. 

V.

Die Unterstützung muss möglichst frühzeitig einsetzen, und möglichst schon im schulischen Umfeld beginnen. Deshalb sucht das Integrationsamt die Kooperation mit den Schulen. 

Dabei ist eine enge Zusammenarbeit mit allen Akteuren: den  Schüler/innen, den Lehrer/innen und den Eltern  erforderlich.

Im Folgenden werden drei Ansätze vorgestellt, die derzeit laufen bzw. bald starten:

1. Schule trifft Arbeitswelt:

Der Übergang von der Schule ins Arbeitsleben kann nur gelingen, wenn es Arbeitgeber gibt, die bereit sind, für Jugendliche mit Behinderung Ausbildungs- und Arbeitsplätze zur Verfügung zu stellen. Eine ganze Reihe Arbeitgeber hat sich dieses Ziel zu eigen gemacht, zu nennen sind hier große Konzerne wie METRO, RWE, REWE, e-on, aber auch kleine und mittelständische Betriebe.

Gespräche zwischen dem Integrationsamt und Vertretern dieser Betriebe haben deutlich gemacht, dass das Bild, das hier von behinderten Jugendlichen vorherrschte sehr unscharf ist. Umgekehrt stellt man an Schulen fest, dass die Vorstellungen von der Arbeitswelt ebenso unscharf sind. Die Akteure zusammenzubringen, Kooperationen anzubahnen stecken als Ziele hinter der Initiative des Integrationsamtes: „Schule trifft Arbeitswelt“. Hierbei fand und findet  eine gute Zusammenarbeit mit der Anna-Freud-Schule für Körperbehinderte in Köln und deren Leiter, Herrn Gehlen, statt. 

Das erste Treffen zwischen Arbeitgebern und Vertretern verschiedener Schulen hat an der Anna-Freud-Schule hier in Köln stattgefunden. Konkrete Ergebnisse sind zum Beispiel Schulpartnerschaften zwischen Firmen und Schulen mit folgendem Inhalt. Die Schule wählt unter ihren Schülern und in Abstimmung mit dem Betrieb Schüler aus, die im Betrieb im Hinblick auf eine mögliche Ausbildung getestet werden. 

2. Verzahnte Ausbildung METRO – Berufsbildungswerke (VAMB):
Ein Beispiel für ein konkretes Firmenprojekt ist das Modellprojekt VAMB, das der MetroKonzern derzeit durchführt.

Schülerinnen und Schüler an Berufsbildungswerken erhalten die Möglichkeit, den letzten Ausbildungsabschnitt ihrer überbetrieblichen Ausbildung in einem Betrieb der METRO zu absolvieren. Im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung des Projektes wird untersucht, wie sich dieser betriebliche Anteil der Ausbildung auf die Qualität der Ausbildung auswirkt.

Der Großteil der Teilnehmer sind lernbehinderte Jugendliche.

Nähere Informationen sind auf der Internetseite nachzulesen:  www.vamb-projekt.de.

3. Fortbildungsreihe für Lehrer an Sonderschulen:

Im Rahmen des Sonderprogramms Aktion Integration IV bieten die beiden Integrationsämter in NRW ab Sommer diesen Jahres eine Fortbildungsreihe für Lehrerinnen und Lehrer an den Förderschulen an. Der erste Lauf der Fortbildungsreihe soll als Pilotreihe laufen und richtet sich an Lehrer an KB-Schulen, Sehbehinderten-Schule sowie die Schule für Blinde.

Ziel der Fortbildung ist es, Wissen zu vermitteln und an der Schulen zu verorten , das zur optimalen Vorbereitung der Schüler auf den Übergang von der Schule ins Arbeitsleben erforderlich ist. 

Die modulgesteuerte Fortbildung stellt ab auf die Bedingungen und Anforderungen des Arbeitsmarktes und umfasst insgesamt sieben Module, darunter zum Beispiel: Schule und Arbeitswelt, Verarbeitung der Behinderung, Förderrecht, Zusammenarbeit mit Betrieben.

4. Öffentlichkeitsarbeit:
Eine Aufgabe des Integrationsamtes besteht in der Durchführung von Aufklärungsmaßnah-men, also Öffentlichkeitsarbeit. Gerade das Zielfeld Integration behinderter Jugendlicher hat einen hohen Stellenwert. Dabei ist es wichtig ein realistisches Bild von den  Möglichkeiten zu vermitteln, wohl wissend, dass ein Teil der behinderten Jugendlichen den Bedingungen und Anforderungen des allgemeinen Arbeitsmarktes nicht gewachsen sein wird. 

Selbst wenn wir nicht über sehr große Zahlen sprechen, ist es wichtig, bei der Frage nach dem geeigneten Weg nach der schulischen Ausbildung, der Integration in den ersten Arbeitsmarkt Priorität einzuräumen und alle möglichen Unterstützungsformen auf ihre Anwendbarkeit und Geeignetheit zu überprüfen. Die letzte Ausgabe der bundesweit erscheinenden Zeitschrift Behinderte Menschen im Beruf (ZB) widmete sich diesem Schwerpunktthema. Die genannten Beispiele sind hier nachzulesen und sind überzeugende Beispiele für den gelungenen Übergang von der Schule ins Arbeitsleben gibt.

(Der Auszug aus ZB ist als pdf-Datei beigefügt). 
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